
Anlagen 

 

Anlage 1 

 
Spezielle Richtlinie für die Kapitalanlagen der Stiftungen 
 
Vorbemerkung und rechtlicher Rahmen 
 

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen nach § 100 GO NRW ist gemäß 

§ 97 Abs. 1 Ziffer 2 als Sondervermögen zu führen. Das Sondervermögen ist vom übrigen 

Vermögen der Stadt Köln getrennt zu halten und unterliegt den Vorschriften über die 

Haushaltswirtschaft. § 90 Abs. 2 GO NRW, der auf die Stiftungen sinngemäß Anwendung findet, 

sieht als Grundsatz vor: „Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu 

verwalten. Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen 

angemessenen Ertrag erbringen.“ Gemäß § 34 KomHVO sind Vermögensgegenstände mit den 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. 

 

Das Stiftungsvermögen wird mit dem Ziel bewirtschaftet, den realen Vermögenserhalt zu 

erreichen. Gleichberechtigt gilt dabei der Grundsatz, den Stiftungszweck nachhaltig und dauerhaft 

zu erfüllen, d.h. eine entsprechend Rendite zu erzielen.  

 

Der reale Vermögenserhalt soll zunächst durch Bildung von Rücklagen im Rahmen des 

gemeinnützigkeitsrechtlich Zulässigen erreicht werden. Darüber hinaus sollen aber auch 

Finanzanlagen getätigt werden, die langfristiges Gewinnpotenzial versprechen. Dies ist auch aus 

dem Aspekt der Ertragsgenerierung heraus sinnvoll. 

 

Solche Finanzanlagen zeichnen sich allerdings in der Regel dadurch aus, dass ihren Chancen 

auch Risiken gegenüberstehen. Ziel dieser Anlagerichtlinie ist, die der Stiftung aus der 

Vermögensanlage erwachsenden Risiken zu begrenzen, ohne dabei über Gebühr auf 

Ertragschancen zu verzichten. Die Richtlinie soll Leitlinie für die Anlageentscheidungen sein.  

 
1. Anlagestrategie 
 

Prämisse der Vermögensanlagen ist, dass Chancen und Risiken von allen Vermögenswerten in 

einem ausgewogenen Verhältnis stehen. In dieser speziellen Richtlinie werden 

Vermögensanlageformen definiert, die dieses ausgewogene Profil in der Regel aufweisen. Eine 

Prüfung dieser Relation ist gleichwohl in jedem Einzelfall grundsätzlich immer durchzuführen und 

zu dokumentieren.  

 

2. Risikoidentifikation und -vermeidung 

 

Im Rahmen der Vermögensanlage befolgen die Stiftungen die in der Anlagerichtlinie der Stadt 

Köln unter Abschnitt 3 genannten Vorgaben zur Risikoidentifikation und -vermeidung. 

 

Einmal im Halbjahr erstellt 203 einen Bericht an die Amtsleitung und die Stadtkämmerin, in dem 

über folgende Punkte informiert wird: 

 

 Zielstruktur 

 Im abgelaufenen Jahr erwirtschaftete Rendite 
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 Transaktionen > 2 Mio. Euro 

 kurze Darstellung der Strategie/Schwerpunkte für den laufenden Berichtszeitraum  

 kurze Darstellung der Gründe für technische und taktische Portfolioänderungen  

 Bericht über die Tätigkeit der Stiftungen 

 Ereignisse von größerer Relevanz (bspw. Erbschaften). 

 

Zur Risikovermeidung beschließt der Anlageausschuss bestehend aus der Stadtkämmerin, der AL, 

203, 20/01 sowie beratend der ZVK, die Anlageziele von definierten Investments bei 

entsprechender Risikoverteilung je Stiftung und wird regelmäßig über die Entwicklungen der 

Stiftungen unterrichtet. 20/01 bereitet die Sitzungen vor und lädt anlassbezogen insbesondere, 

wenn über eine neue Kapitalanlage entschieden werden soll, mindestens aber einmal im Jahr zur 

Besprechung der Berichte, ein. 

 

3. Anlagestruktur 
 

Bei den Kapitalanlagen ist, bezogen auf die jeweilige Marktsituation, auf eine angemessene 

Mischung und Streuung der unterschiedlichen Anlageformen zu achten. Für die Anlage in den 

einzelnen Assetklassen gelten folgende Mindest- und Höchstgrenzen, gemessen am 

Gesamtkapitalanlagevolumen: 

 
Assetklasse Soll in % des Stiftungsvermögens 

Liquidität: 

u.a. Guthaben auf Giro-, Tages-, Termin- oder Sparkonten 

0% -15% 

Immobilienanlagen: 

u.a. Immobilien, die zum Stiftungszweck sowie Immobilien, 

die als Anlagevermögen gehalten werden und 

Immobilienfonds 

50%-90%  

Renten: 

u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldverschreibungen, 

rentenähnliche Anlagen wie Unternehmensanleihen und 

Rentenfonds 

10%-50% 

Aktien: 

u.a. Direktanlage in Aktien, Investmentfonds (europäische 

Aktien- und Mischfonds) 

0%-20%  

 

Innerhalb dieser Grenzen entscheidet der Anlageausschuss über die Allokation der 

Stiftungsgelder. Bei der Allokation ist zu berücksichtigen, dass die Immobilienbestände, die dem 

Stiftungszweck unterfallen, aus rechtlichen Gründen nicht ohne weiteres veräußert werden 

können. Hierzu zählen etwa die Wohnungen der Wohnungsstiftungen, Teile des Bestands bei der 

Waisenhausstiftung oder das Haus der Musikstiftung.  

 

4.  Anlagekriterien der Stadt Köln 

 

Die Vorgaben zur Nachhaltigkeit in der Anlagerichtlinie der Stadt Köln gelten auch für die 

Kapitalanlagen der Stiftungen.  

Ererbte oder gestiftete Kapitalanlagen, die den Vorgaben zur Nachhaltigkeit oder der 

Risikovermeidung nicht genügen, sind entsprechend Abschnitt 6 der Anlagerichtlinie zu veräußern, 
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sofern dies dem der Stifterwille nicht entgegensteht. Sinngemäß findet diese Vorschrift auch für 

Überschreitungen einer maximalen Quote der oben geregelten Anlagestruktur Anwendung. 

 

5. Entscheidung über Kapitalanlagen 

 

Kurzfristige Geldanlagen im Sinne der Anlagerichtlinie der Stadt Köln (Abschnitt 4 der 

Anlagerichtlinie) fallen im Stiftungsgeschäft grundsätzlich nicht an. Über alle längerfristigen 

Geldanlagen entscheidet die Stadtkämmerin. Die Stadtkämmerin kann 

Entscheidungskompetenzen (etwa bis zu einer festzulegenden Summe) auf die Amtsleitung der 

Kämmerei delegieren. 

 
6. Prüfung der speziellen Richtlinie 

 

Diese Richtlinie wird von 203 und 20/01 kontinuierlich auf ihre Aktualität und Konformität mit den 

geltenden rechtlichen Bestimmungen überwacht. 

 
7. Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinie tritt mit Unterzeichnung der Anlagerichtlinie der Stadt Köln durch die 

Stadtkämmerin in Kraft. 
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Quelle: https://www.globalcompact.de/de/ueber-uns/Dokumente-Ueber-uns/DIE-ZEHN-PRINZIPIEN-1.pdf 

  

https://www.globalcompact.de/de/ueber-uns/Dokumente-Ueber-uns/DIE-ZEHN-PRINZIPIEN-1.pdf
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Quelle: https://www.unpri.org/download?ac=6296 

 

https://www.unpri.org/download?ac=6296

